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Aus dem Inhalt

Handwerk: 

Warenkreditversicherung: 

Nachfolge: 

Februar I 2010

 



Impressum

Den Kunden zum 
Handwerker holen. 

Werbung ins Netz verlagern.

I-Phone statt Terminkalender. 

Kein totes Kapital ansammeln.

Kunden hinter die 
Kulissen schauen lassen.

Mitarbeiter mit ins Boot holen.



Jährlich finden mehr als zwei 
Mio. Vergabeverfahren der öffent-
lichen Hand allein für Lieferungen 
und Dienstleistungen statt. Der 
Wert der öffentlichen Beschaffun-
gen beläuft sich insgesamt auf 
etwa 265 Mrd. Euro pro Jahr. Eine 
bundesweite Datenbank ermöglicht 
Unternehmen nun, einen leichteren 
Zugang zu den öffentlichen Aufträ-
gen zu bekommen.

Zur Datenbank:

Warenkreditversicherungen sind 
insbesondere für mittelständi-
sche Unternehmen ein Rettungs-
ring, der sie vor einem drohenden 
Untergang im Sog von Zahlungs-
ausfällen  bewahren kann. Der Kre-
ditversicherer entschädigt Ausfälle 
von Forderungen aus Warenliefe-
rungen oder Dienstleistungen, die 
durch Zahlungsunfähigkeit bzw. 
Insolvenz eines Auftraggebers ent-
standen sind.



Dem Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK) zufol-
ge ist der Beratungsbedarf zum 
Thema Nachfolge deutlich gestie-
gen. Dies sei ein Zeichen für die 
erschwerte Nachfolgeregelung in
der Wirtschaftskrise. Nach wie 
vor sei dabei die Finanzierung das 
größte Problem, heißt es vom DIHK. 
Der Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken 
(BVR) bietet in seiner Broschüre 
„Unternehmensnachfolge“ zahlrei-
che Informationen und Praxistipps.

„UnternehmensWert“ 
„Unterneh-

mensnachfolge“

Eine übliche Situation: Eine 
GmbH stellt einem Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer (GGF) einen 
Dienstwagen zur Verfügung. Im 
Anstellungsvertrag ist geregelt, 
dass der GGF den Wagen auch pri-
vat nutzen darf. Ebenfalls üblich: 
Mit dem Finanzamt gibt es Streit 
über die Privatnutzung des Fahr-
zeugs. Abgesehen vom Nutzungs-
umfang geht es meist um die Frage, 
wie die Privatnutzung zu werten ist. 
Als verdeckte Gewinnausschüttung 
oder als Arbeitslohn?


